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Bemerkungen zur
Generalversammlung des S.L.V.

Von Präsident Georg Eberhardt.

Nach den Bestimmungen der Verbandsstatuten sollte
der Vorstand die ordentliche Generalversammlung in
der ersten Hälfte des Jahres, d. h. bis längstens Ende
Juni einberufen. War das schon letztes Jahr aus
zeitbedingten Gründen nicht möglich, so muß leider auch
dieses Jahr ein späterer Termin dafür gewählt werden.
Die Ursache für diese Verschiebung sind wichtige
Angelegenheiten, die das gesamte Kinogewerbe betreffen
und die der Vorstand noch vor der Generalversammlung
zum Abschluß bringen möchte.

In erster Linie handelt es sich dabei um den von
den Verleihern aufgestellten Reklametarif. Bekanntlich
hat der Verleiherverband schon vor drei Jahren unserem

Vorstand einen solchen zur Annahme unterbreitet
und zwar mit der Begründung, daß die Aufwendungen
für das Beklame-Material durch die Eingänge seitens
Theaterbesitzer nicht gedeckt werden könnten.

Einzelne Verleiher haben dem Schreibenden damals

nachgewiesen, daß ihnen ein Verlust bis zu Fr. 10 000.—

pro Jahr entsteht. Unser Vorstand hat aber dennoch
dieses Ansuchen abgelehnt und zwar mit dem richtigen
Hinweis, daß nur das Gesamtergebnis eines Filmverleihs
die Abschätzung einer Renditenmöglichkeit ergäbe und
nicht die Aufstellung einer Bilanz über das Reklame-
Material, das ohne Film doch nicht ausgewertet werden
könne und nun einmal zum Film gehöre wie die
Leinwand oder die Farben zu einem Bild.
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